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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1228 – Widukindstraße / Feuerstraße 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1228 – Widukindstraße / Feuerstraße  – gefasst:  
 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1228  – Widukindstraße/Feuerstraße – wird  
 

im Osten durch das Grundstück des Baumarktes und die Schnurstraße,  
 

im Westen durch die Brändströmstraße und den Geltungsbereich des VBP 
1179 V – Heckinghauser Straße / Feuerstraße –,  

 
im Süden durch die Widukindstraße bzw. einer Linie nördlich der Grundstücke 
Feuerstraße 16 und 15 bis zur Schnurstraße 12 sowie  

 
im Norden durch die in Betrieb befindlichen Bahnanlagen begrenzt  –  
 

wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 
 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1228  – Widukindstraße / Feuerstraße – wird für 

den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
 
3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB 
ist nicht anzuwenden. 

 
 
4. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB wird abgesehen.  
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Planungsziel: Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Sinne des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts der Stadt Wuppertal; Sicherung des Nahversorgungszentrums Hecking-
hausens. 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1230 – Maßregelvollzugsklinik Kleine Höhe 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des  
Bebauungsplans 1230 – Maßregelvollzugsklinik Kleine Höhe – gefasst:  
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1230 – Maßregelvollzugsklinik Kleine 
Höhe – erfasst einen Bereich in einer Tiefe von 100 m bis 150 m östlich der Nevigeser 
Straße (L 427) zwischen dem Schanzenweg im Norden und dem Siedlungssplitter 
Nevigeser Straße Hausnummer 520 bis 524 im Süden – wie in der Anlage 01 näher 
kenntlich gemacht. 

 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1230 – Maßregelvollzugsklinik Kleine Höhe – 

wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

 
 

          

 

Der Stadtbote 
Nr. 7/2016

Seite 
5 von 58



Planungsziel:      Schaffung von Planungsrecht für eine Maßregelvollzugsklinik (Forensik). 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und 
Bauen des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 21.03.2016 – 29.04.2016 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 634 – Funckstraße – 3. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans  
634 – Funckstraße – 3. Änderung – gefasst: 
 

1.    Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes 634 – Funckstraße – wird 
gegenüber dem Aufstellungsbeschluss um einen Teilbereich des Flurstückes 74 
(Knappertsbuschweg) sowie um das Grundstück Briller Straße 117 (Flurstück 159) 
verkleinert und erfasst nun einen Bereich wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht.  

 
2.    Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen 
der Verwaltung in die 3. Änderung des Bebauungsplanes ein.  

 
3.    Die öffentliche Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanes 634 – Funckstraße – 

einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
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Planungsziel:   Anpassung des Bebauungsplanes an die örtlichen Gegebenheiten. 
 
Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB durch-
geführt. Nach § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB war zu überprüfen, ob durch diesen Bebauungsplan 
möglicherweise erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen können,  die dann nach § 2 Abs. 4 Satz 
4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls).  Die 
vorgenommene  Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass von diesem Bebauungsplan-
verfahren voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen ausgehen. Die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. Die Ergebnisse der Vorprüfung des 
Einzelfalls sind in der Begründung zum Bebauungsplan-Entwurf dokumentiert. 
 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:  
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

 
Stellungnahmen von Behörden 
und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
 
 

 
Wuppertaler 
Naturschutzverbände BUND, 
LNU und NABU 

 
Erhaltung der Baumstandorte 

 
Fachgutachten 
 
 

 
Ressort 105.1 Abt. 
Bauleitplanung 
 
 
 
Ressort 104 Straßen und 
Verkehr 
 
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
 
Untere Landschaftsbehörde  

 
Allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls – Prüfung der 
Notwendigkeit einer 
Umweltprüfung  
 
Verkehrslärmberechnung 
Tabelle 8 der DIN 4109 
“Schallschutz im Hochbau“ 
 
 
Stellungnahme bezüglich 
Bodenbelastungsverdacht 
 
Stellungnahme zur 
Überprüfung der 
Baumstandorte +  
Stellungnahme zum Arten-
schutz 

 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 72 B gemäß § 13 a 
Absatz 2 BauGB angepasst. 
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Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegten DIN-Normen 4109 – Schallschutz im Hochbau 
– und DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – sowie die vorhandenen Umweltinformationen 
können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, in 
Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 
Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 21.03.2016 – 29.04.2016 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) (Normenkontroll-
verfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die während der 
öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

---------------------------- 
 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 25.02.2016 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  21.03.2016 – 29.04.2016 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1198 – Waldeckstraße / Auf der Bleiche –  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans              
1198 Waldeckstraße / Auf der Bleiche – gefasst: 
 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 1198 - Waldeckstraße / Auf    
der Bleiche - einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

 
 

 
    
Planungsziel:  Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Plangebiet zum Schutz bzw. zur 
Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche Oberbarmen (Nebenzentrum) und Heckinghausen 
(Nahversorgungszentrum). 
  
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
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Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 21.03.2016 bis zum 29.04.2016 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

---------------------------- 
 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
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- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. 
 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 21.03.2016 – 29.04.2016 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1200 – Vogelsangstraße / Vogelsangbach 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans           
1200 – Vogelsangstraße / Vogelsangbach – gefasst: 
 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1200 – Vogelsangstraße/ Vogelsangbach – wird 
zum Offenlegungsbeschluss auf das Grundstück Vogelsangstraße 144 (Gemarkung Elberfeld 
Flur 36, Flurstücke 41 und 67) reduziert (s. Anlage 01). 

 
2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der 
Verwaltung in den Bebauungsplan 1200 - Vogelsangstraße/ Vogelsangbach - ein. 

 
3. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 1200 - Vogelsangstraße/ Vogelsangbach - 
einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
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Planungsziel:   Steuerung der Siedlungsentwicklung im Bereich des Mirker Hains. 
 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:  
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

Stellungnahmen von Behörden 
und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
 

Landesbetrieb Wald und Holz, 
Geologischer Dienst, 
Wupperverband 

Entfernung zum Wald, 
Schichtwasser, Entwässerung 

Fachgutachten 
 
 

Untere Landschaftsbehörde, 
Ressort Straßen und Verkehr   

Untersuchungsrahmen zur 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 
4 BauGB zur Berücksichtigung 
der Belange des Umwelt-
schutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
a bis i BauGB,  
Verkehrslärmberechnung 
Tabelle 8 der DIN 4109 “Schall-
schutz im Hochbau“  

Stellungnahmen und Eingaben 
aus der Öffentlichkeit 

Bürger Entwässerung  

     
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte DIN-Norm 4109 – Schallschutz im Hochbau –  
sowie die Umweltinformationen können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
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Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 21.03.2016 – 29.04.2016 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) (Normenkontroll-
verfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die während der 
öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

---------------------------- 
 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 25.02.2016 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
103. Änderung des Flächennutzungsplans – Maßregelvollzugsklinik Kleine Höhe 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung der 103. 
Änderung des Flächennutzungsplans – Maßregelvollzugsklinik Kleine Höhe – gefasst:  
 

1. Die Aufstellung der 103. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Änderungsbereich in einer Tiefe von 100 m bis 150 m östlich der Nevigeser Straße (L 
427) zwischen dem Schanzenweg im Norden und dem Siedlungssplitter Nevigeser 
Straße Hausnummer 520 bis 524 im Süden – wie in der Anlage 01 näher kenntlich 
gemacht -wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Bezirksplanungsbehörde zu beantragen, dass 

geeignete Maßnahmen auf Regionalplanebene durchgeführt werden, um die 
Voraussetzungen für die landesplanerische Zustimmung nach § 34 LPlG für die 103. 
Flächennutzungsplanänderung zu erreichen.  
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Planungsziel:      Änderung der Flächennutzungsplandarstellung „Gewerbliche Baufläche“ zu 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Maßregelvollzugsklinik“, um diese Einrichtung 
realisieren zu können. 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplans erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, 
der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 
 
- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und 

Bauen des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 634 – Funckstraße – 4. Änderung 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des  
Bebauungsplans 634 – Funckstraße – 4. Änderung gefasst:  
 

1. Der Geltungsbereich der 4. Änderung des  Bebauungsplanes 634 – Funckstraße – 
erfasst den Bereich des Grundstückes Briller Straße 117 und 117a  – wie in der 
Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 

 
2. Die Aufstellung der 4.  Änderung des Bebauungsplanes 634 – Funckstraße – wird 

für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  
beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
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Planungsziel:  Steuerung der Nachfolgenutzung der Villa Amalia. 

 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 776/1 – Hessische Straße / Regentenstraße – 1. Änderung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des  
Bebauungsplans  776/1 – Hessische Straße / Regentenstraße – 1. Änderung – gefasst:  
 
 
 
 1. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 776/ 1 – Hessische Str./ 

Regentenstr. - erfasst ein Gebiet zwischen der Straße In der Fleute, Regentenstr., 
Clausewitzstr., Schwelmer Str. und der Hessischen Str. 

 
 2.  Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 776/ 1 – Hessische Str./ 

Regentenstr. - wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen. 

 
 3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist 
nicht anzuwenden. 

 
 4. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. Die Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgt im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. Die 
von der Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange werden 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
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Planungsziel: Städtebauliche Steuerung von Vergnügungsstätten und Anpassung des 

Planungsrechts an die aktuelle Rechtslage. 

 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1224 – Uellendahler Straße / nordöstlich Bornberg –   

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1224 – Uellendahler Straße / nordöstlich Bornberg –  gefasst:  
 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1224 wird im Norden durch die 
Uellendahler Straße, im Osten durch die angrenzende Bebauung Uellendahler Straße 
212, im Süden durch die rückwärtige Grundstücksgrenze der Grundstücke Bornberg 
23-47 und im Westen durch die Straße Bornberg begrenzt. Der Geltungsbereich 
erstreckt sich konkret auf die Flurstücke 215, 147, 117, 216, 140, 12, 222, 13/18, 106, 
13/14, 229, 230, 228, 224, 227 225 und 223 der Flur 31, Gemarkung Elberfeld sowie 
auf die Flurstücke 102 und 135 der Flur 24, Gemarkung Elberfeld.  

 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1224 – Uellendahler Straße / nordöstlich 

Bornberg – wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.  

 
4. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB wird abgesehen.  
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Planungsziel:  Sicherung der Gewerbeflächenentwicklung.  

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung zur Aufhebung von Bauleitplänen  
 
Fluchtlinienplan 19 – Widukindstraße 

Fluchtlinienplan 57 – Krebsstraße 

Fluchtlinienplan 58 – Feuerstraße  

Fluchtlinienplan 108 – Widukindstraße im Bereich der Krebsstraße 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung zur 
Aufhebung der Fluchtlinienpläne 19 – Widukindstraße, 57 – Krebsstraße, 58 – Feuerstraße 
sowie des Fluchtlinienplans 108 – Widukindstraße im Bereich der Krebsstraße – gefasst:  
 

1. Die Geltungsbereiche der aufzuhebenden Fluchtlinienpläne 
 

19   – Widukindstraße – ; 
57   – Krebsstraße –; 
58   – Feuerstraße / Krebsstraße -; 
108 – Widukindstraße im Bereich der Krebsstraße -    

 
liegen im Bereich zwischen der Heckinghauser Straße, Feuerstraße, Krebsstraße bis 
zur Widukindstraße und geringfügig auf den Bahnflächen östlich der 
Brändströmstraße – wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 

 
2. Die Aufstellung der Aufhebung der in Punkt 1. genannten Fluchtlinienpläne wird 
für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2  Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

 
3. Die Aufhebungsverfahren werden im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
4. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.  
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Planungsziel: Aufhebung von Fluchtlinienplänen zur Bereinigung des Planungsrechtes von 
nicht mehr relevanten Festsetzungen. 
 
Die öffentliche Auslegung der genannten Bauleitpläne erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, 
der besonders bekannt gemacht wird. 
 
    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
 

Offenlegung 
 
Bekanntgabe von umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters  
 
Hier: Veränderung der Bodenschätzungsmerkmale 
           
 
Das Liegenschaftskataster wurde in der Zeit von 01.01.2015 – 31.12.2015 in folgenden 
Gemarkungen fortgeführt: 
 
Barmen, Fluren 1, 215, 222 und 548 - 549 
Beyenburg, Fluren 9 -11, 14 – 18 und 28 
Dönberg, Flur 2, 4, 8 – 9 und 12 
Elberfeld, Fluren 7, 9, 217, 254, 441 – 442, 457, 461 – 464, 470 – 471und 477-478  
Nächstebreck, Fluren 412, 416, 427 und 429 – 430    
Ronsdorf, Fluren 1 – 2, 4, 14, 31, 33, 38, 44, 53 und 66 
Vohwinkel, Fluren 5 – 6, 12, 15 und 19 
  
Umfangreiche Fortführungen des Liegenschaftskatasters können den Eigentümern gemäß   
§ 13 Absatz 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
(VermKatG NRW) vom 01.03.2005 in der jeweils gültigen Fassung durch Offenlegung 
bekannt gegeben werden. 
 
Anlass der Fortführung des Liegenschaftskatasters: 
 
Die Bodenschätzungsmerkmale wurden auf Grund einer Feststellung des Amtlichen 
Landwirtschaftlichen Sachverständigen des Finanzamtes verändert. 
 
Die Ergebnisse der Veränderungen im Liegenschaftskataster für die o.a. Bereiche liegen ab 
dem   10.03.2016 im Ressort 102, Vermessung, Katasteramt und Geodaten, Johannes-Rau-
Platz 1, Rathaus-Neubau, Zimmer C-110, während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus. 
Die Frist der Offenlegung beträgt einen Monat. 
 
Wuppertal den 25.02.2016 
I. V.  
 
Gez. 
 
Beigeordneter Meyer 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 16.02.2016 gemäß 
§ 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) folgenden 
Beschluss gefasst: 

Der Betreuungs- und Förderverein der Grundschule Küllenhahn e. V. wird als Träger der 
freien Jugendhilfe öffentlich anerkannt. 

 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Mertens 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nr. 3422762348
Nr. 3010320269
Nr. 3415342876
Nr. 3422748396
Nr. 3422801401
Nr. 3422730956
Nr. 3010961047

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 25.02.2016 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nr. 4010320937
Nr. 3419240555
Nr. 3423736309
Nr. 3423773526
Nr. 3010278376

Wuppertal, den 25.02.2016 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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